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Der Landrat
landkreis Spree-Neiße - Postfach l0 0l 36 - 03141 Forst (lrusitz)

Landesanglerverband Brandenburg e.V.
Geschäftsbereich Cottbus
z.H. Herrn Peter Scholl
OT Groß Gaglow
Sachsendorfer Str.2c
03051 Cottbus

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Bescheid
Über die Anlandung des Zwergwelses (Ameiurus nebulosus)

Sehr geehrter Herr Scholl,

die untere Fischereibehörde des Landkreises Spree-Neiße ordnet gem. § 19 Abs. 1 der
Fischereiordnung des Landes Brandenburg (BbgFischO) niletzt geä. durch die VO vom
10.09.2009 an, dass mit sofortiger Wirkung die Anlandungspflicht fi.ir den Zwergwels (Ameiurus
nebulosus) in den Pachtgewässern des LAVB e.V. besteht.
Alle Zwergwelse (Ameiurus nebulosus), die mittels Angelfischerei, Fischfanggerräten oder im
Zuge einer genehmigte Elektrobefischung in den Gewässern des LAVB e.V. im Landkreis Spree-

Neiße gefangen werden, sind zu entnehmen.

Die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird
angeordnet.

Begründung:

Die Fischereibehörde kann gemäß § l9 Abs. 1 BbgFischO die Fischereiausübungsberechtigten
und die Fischereipächter durch Anordnung velpflichten, bestimmte Fischaften, deren
Vorkommen oder Vermehrung aus fischereibiologischen oder gewässerökologischen Gründen
unerwünscht ist, zu fangen und anzulanden.
Der Zwergwels ist keine einheimische Fischart und unterliegt keinerlei Entnahmebestimmungen
wie Mindestmaß und Schonzeit. Auf Grund seiner, in den vergangenen Jahren, zunehmenden
Bestände in den Pachtgewässern des LAVB e.V, muss er als Brut- und Laichräu-ber entnommen
werden.
Auf Grund der anzunehmenden Geführdung für heimische Fischarten durch die starke
Verbreitung des Zwergwelses, ist die Anordnung mit sofortiger Vollziehung notwendig.
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Es ist ein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Anordnung gegeben,

entgegenstehende Interessen sind nicht ersichtlich.

Die Anlandungspflicht für die Fischart Zwergwels (Ameiurus nebulosus) gilt in allen

Pachtgewässern des LAVB e.V. bis auf Widerruf.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb

einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder

vertreten durch den Landrat, Heinrich-Heine-Str.

Mit freundlichem Gruß

im Auftrag

2Jlb
Drückler
SB Untere Naturschutz-,
Jagd- und Fischereibehörde

eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

zur Niederschrift beim Landkreis Spree-Neiße,

l, 03149 Forst (Lausitz) einzulegen.


